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B E K A N N T M A C H U N G 

 

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 11. Dezember 2018 mit GRB 301-18-18  

folgenden Beschluss gefasst: 

 

 

Sanierung und Erweiterung Sport- und Freizeitpark Blumenau 

- Genehmigung eines Verpflichtungskredites über die Jahre 2019 / 2020 / 2021 

in der Höhe von CHF 6‘700‘000.00 (+/- 10%) inkl. MwSt. 

 

 

Gegen diesen Beschluss des Gemeinderats kann nach Art. 41 Abs. 2 Gemeindege-

setz (LGBl. 1996 Nr. 76) das Referendumsbegehren gestellt werden. Gemäss 

Kundmachung über die Berichtigung des Landesgesetzblattes 1996 Nr. 76  

(LGBl. 1997 Nr. 67) sind Referendumsbegehren spätestens bis zum 03.01.2019 

beim Gemeindevorsteher anzumelden. Die Frist zur Einreichung der erforderlichen 

Unterschriften beträgt einen Monat ab Kundmachung des Beschlusses (14.01.2019). 

 

 

 

 

 

gez. Günter Mahl 

 

Günter Mahl 

Gemeindevorsteher 

 

 

 

 


